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Kostenordnung zum Schiedsgericht/zur Schiedsstelle 
 

"ComplianceManagement in der Immobilienwirtschaft" 
des 

Instituts für Corporate Governance in der deutschen 
Immobilienwirtschaft e.V. 

 

• Schiedsgericht: Die anfallenden Kosten (Vorstand und Schiedspersonal) 
sollen in einem Schiedsrichtervertrag geregelt werden. 

 
 

• Eine Rechnung wird nur gestellt, wenn das Mitglied/Unternehmen 
unterliegt.  

 
 

• Sollte der ICG-Vorstand unterliegen, trägt das ICG die Kosten.  
 
 

• Bei Widerruf sind 50 % des Honorars des Obmannes an das ICG zu 
zahlen plus € 2000,- pro Sitzung.  

 


